
K
A

P
IT

A
L
-R

E
C

H
T

IN
F

O
.d

e 
I

n
f

o
d

i
e

n
s

t
 

z
u

m
 

B
a

n
k

-
 

u
n

d
 

K
a

p
i

t
a

l
m

a
r

k
t

r
e

c
h

t
 

 

  Auf dem Seidenberg 5   D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de   Fon 02241 – 1733-0   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer 
anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 
Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder 
Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch 
mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. 
 
 

K  A  N  Z  L  E  I  

GÖDDECKE
 R E C H T S A N W Ä L T E  

Falk Fonds: Falk, Engels und Suk stellen Privatinsolvenzanträge  
 
Nun ist es also raus. Die Herren Falk, Engels und Suk haben Anträge auf Eröffnung des 
Privatinsolvenzverfahrens gestellt. Im Falle von Herrn Engels ist das Verfahren auch bereits 
eröffnet worden. 
 
In einem Anschreiben zu einer kurzfristig einberufenen Gesellschafterversammlung informieren die 
Fondsgesellschaften die Anleger über die bereits seit Langem erwartete Nachricht. 
 
Damit dürfte wohl feststehen, dass die Verantwortlichen der Falk-Gruppe zivilrechtlich nicht mehr 
ernsthaft zur Rechenschaft gezogen werden. Als gewisser Trost für die Anleger bleibt die 
Erkenntnis, dass zumindest die Staatsanwaltschaft von einem strafbaren Verhalten ausgeht und 
vor dem Landgericht München Anklage erhoben hat.  
 
 
STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
 
Die Beschlusspunkte der Gesellschafterversammlung sind dagegen sehr übersichtlich. Letztlich 
geht es darum, negative Auswirkungen der Privatinsolvenz der Herren Falk, Engels und Suk für 
die Fondsgesellschaften zu vermeiden. Denn durch die Insolvenz scheiden sie zwangsläufig aus 
der Gesellschaft aus, was ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu steuerlich nachteiligen 
Konsequenzen führen kann. Dies soll durch die behandelten Tagesordnungspunkte vermieden 
werden.  
 
Für die Anleger, die nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen können, empfiehlt es sich 
einen Bevollmächtigten zu benennen bzw. eine ausdrückliche Weisung zu erteilen.  
 
Quelle: Einladung zu diversen Gesellschafterversammlungen der Falk Fonds, z.B. Falk 76 vom 25. Juli 2007 
 

02. August 2007 (RF) 
 
Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie in der Projektgruppe „Falk“  


